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Dienstzeitabsprache mit den Kolleginnen möglich gewesen, sodass die Teilnahme 

an der Therapie gewährleistet  werden hätte können.“  

 

In der Sitzung der B–GBK am  …wiederholt A im Wesentlichen das Vorbringen des 

Antrages und führt ergänzend aus, sie habe im 5. Schwangerschaftsmonat ihr 

Kind verloren, danach sei sie längere Zeit im Krankenstand gewesen. Da sie nach 

dem Krankenstand noch einen Urlaub antr eten habe wollen, was man ihr in der 

Therapie geraten habe, habe sie in ihrer „alten Abteilung“ wegen der Meldung 

des Urlaubes angerufen und vom … die Auskunft bekommen, sie sei noch als Be-

dienstete … geführt. … habe ihr gesagt, sie komme selbstverständlich wieder in 

die … zurück. Er habe nur erwähnt, dass ihre Rückkehr an den Arbeitsplatz für 

den vertretenden Kollegen nicht angenehm sei, aber da könne man eben nichts 

machen. Als sie dann den Dienst wieder angetreten habe, habe man ihr nach 

einer halben Stunde en-passant mitgetei lt, dass sie ... der … komme. Diese Zu-

teilung sei eine Schlechter stellung. Aufgrund dieses Umstandes und auch auf-

grund der Vorgangsweise glaube sie, da ss der Dienstgeber si ch für männliche 

Bedienstete entscheide, da sie nicht sc hwanger werden können. Die Arbeitsbe-

dingungen … seien schlechter als die an ihrem vorigen Arbeitsplatz, und sie ha-

ben sich nach ihrem Dienstantritt weiter verschlechtert. Man sitze zu dritt in ei-

nem kleinen Raum und werde oft gestört. Die Fluktuatio n sei sehr hoch, seit ih-

rem Eintritt im … haben … Bedienstete den Arbeitsplatz gewechselt. Es sollten … 

Arbeitskräfte eingesetzt sein, es seien aber nur zweieinhalb Arbeitskräfte zur 

Verfügung. Die Situation insgesamt sei für sie, da sie sich noch immer in Thera-

pie befinde, sehr belastend. Zum Wegfall der …zulage sei zu bemerken, dass un-

längst die … aufgelöst worden seien, wo bei damals noch nicht geklärt gewesen 

sei, ob manche Bedienstete die Zulage nicht doch weiter beziehen werden. Sie 

sei über den gegenwärtigen Stand nicht informiert, aber wenn es diese Zulage 

noch gibt, habe sie jedenfalls auch einen finanziellen Verlust. Für ihren neuen 

Arbeitsplatz gebe es keine Arbeitsplatzbeschreibung, sondern nur eine typisierte 

Beschreibung für die Einstufung …, die aber nicht ihrer tatsächlichen Tätigkeit 

entspreche. Man habe ihr mitgeteilt, dass die Bewertung v… beantragt werden 

könne, in einem Gespräch mit dem Leiter der Personalabteilung habe sie aber 

erfahren, dass es gar keine freien …-Planstellen gebe. Es sei also „irgendwie of-

fen“, welche Arbeit sie zu verrichten habe,  … habe zwar mündlich einen Arbeits-
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bereich abgegrenzt, durch die hohe Personalfluktuation, sei es aber nicht mög-

lich, sich an diese Abgrenzung zu halten. 

 

Auf Aufforderung, das Rotationsprinzip im Zusammenhang mit A darzulegen, 

führt der Dienstgebervertreter (=DG) … aus, das Außenamt sei „traditionell“ vom 

Versetzungsschutz ausgenommen, das gelte auch für Abteilungen im Inland, an-

ders ließen sich die Interessen des Dienstgebers nicht wahrnehmen. Das Rotati-

onsprinzip sei im Statut für den auswärtigen Dienst festgehalten und werde lau-

fend angewandt. In der Regel werden 30 bis 40 Stellen ausgeschrieben, und eine 

Kommission entscheide, wer welche Ste lle bekommt. Wenn sich niemand melde, 

könne man auch jemanden per Dienstau ftrag „hinausschicken“. Vom Rotations-

prinzip ausgenommen seien nur die sogenannten Ministerialbeamten, diese seien 

nicht Bedienstete des auswärtigen Dienstes.  

Auf die Frage, wie lange man, wenn man dem Rotationsprinzip unterliege, auf 

einem Arbeitsplatz bleibe, antwortet DG, je nach Notwendigkeit.  

Auf den Einwand der Kommission, dass man A nicht „hinausgeschickt“ habe, 

sondern sie von der Stelle einer … einem … zugewiesen habe, mit schlechteren 

Arbeitsbedingungen, führt DG aus, es gebe keine … mehr, sondern nur mehr …, 

deren Sinn sei, dass „jeder alles macht“. Zur …zulage führt der Dienstgeberver-

treter aus, diese sei generell abgeschafft  worden und die Arbeitsplätze seien des-

halb höher bewertet.  

Auf die Frage nach der Bewertung der Arbeitsplätze antwortet A, beide seien mit 

… bewertet.  

Auf die Frage an den Dienstgebervertreter,  weshalb dann gesagt werde, dass die 

Arbeitsplätze neu bewertet worden seien,  antwortet DG, dass es sich um eine 

generelle Maßnahme des Dienstgebers in  Zusammenarbeit mit dem Bundeskanz-

leramt gehandelt habe und nicht um eine einzelne, gegen die Person A gerichtete 

Maßnahme.  

Auf die Anmerkung der Kommission, dass man die behauptete Gleichwertigkeit 

der Arbeitsplätze nicht erkennen könne, er klärt DG, er sehe keine Notwendigkeit 

dafür, vor der Bundes-Gleichbehandlungskommission die Gründe für die Arbeits-

platzbewertungen zu nennen. Wenn je mand der Meinung sei, dass ihm der 

Dienstgeber „etwas weggenommen“ habe, dann gebe es die Möglichkeit das Ar-

beitsgericht anzurufen.  



- 5 -  

Auf die Frage, ob alle Arbeitsplätze … mit … bewertet seien, antwortet DG, das 

wisse er nicht, „aber viele sind`s nicht“.  

Auf die Frage, weshalb das Rotationsprinzip für A 16 Jahre lang nicht zur Anwen-

dung gekommen sei, antwortet DG, das Außenamt sei „naturgemäß“ bemüht, 

auch auf private Interessen Rücksicht zu nehmen. Seit 1999 habe man 249 Po-

sten eingespart, der Spielraum, in dem man auf private Interessen Rücksicht 

nehmen könne, sei nicht mehr vorhanden.  

Auf die Anmerkung, die Kommission habe den Eindruck, es bestehe ein Zusam-

menhang zwischen Schwangerschaft und Zuteilung des neuen Arbeitsplatzes 

antwortet DG, nein, das sei das Wesen des auswärtigen Dienstes. Er könne keine 

Verletzung des Gleichbehandlungsgesetzes sehen, denn jeder, also männliche 

und weibliche Bedienstete, unterliege dem Rotationsprinzip und könne jederzeit, 

ohne seine Zustimmung, innerhalb der Ze ntrale oder von der Zentrale ins Aus-

land zugeteilt werden.  

A führt zur Rotation aus, dass sie eini ge Kolleg/innen kenne, die länger als 16 

Jahre ihre Arbeitsplätze nicht gewechselt haben.  

Auf die Frage, weshalb A nicht an ihrem ursprünglichen Arbeitsplatz bleiben habe 

können, antwortet DG, weil die Entwicklung im gegenständlichen Fall nicht vor-

hersehbar gewesen sei. Der Dienstgeber sei davon ausgegangen, dass das Kind 

zur Welt gebracht werde. Herr ... sei schon seit … an diesem Arbeitsplatz und 

habe auch noch Arbeiten einer anderen Organisationseinheit verrichtet. A habe 

keinen Rechtsanspruch auf diesen Arbeitsplatz, wie überhaupt niemand einen 

solchen habe. Er verweise außerdem darauf, dass die beiden Arbeitsplätze gleich 

eingestuft seien, das Gehalt hätte sich auch … reduziert.  

Auf die Frage, weshalb die Zuteilung von Herrn ... mit …, also  mit der Rückkehr 

von A, erfolgt sei und nicht schon mit …,  als er die Arbeit tatsächlich übernom-

men gehabt habe, antwortet DG, eine Zuteilung könne auch mündlich erfolgen, 

dies sei per … geschehen, die schriftliche Zuteilung sei im … vorgenommen wor-

den.  

A führt aus, sie habe am … den Dienst wieder angetreten, dem Dienstgeber sei 

aber bereits seit … bekannt gewesen, dass sich ihre Freistellung in einen Kran-

kenstand umgewandelt habe, ihr Mann habe dies der zuständigen Stelle mitge-

teilt.  
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Die B-GBK hat erwogen: 

 

Eine Verletzung des Gleichbehandlungsgeb otes nach § 4 Z 6 B-GlBG liegt vor, 

wenn jemand im Zusammenhang mit einem Dienstverhältnis aufgrund des Ge-

schlechtes bei den sonstigen Arbeitsbeding ungen unmittelbar oder mittelbar dis-

kriminiert wird.  

Gemäß § 25 Abs. 2 B-GlBG hat die Vertreterin oder der Vertreter des Dienstge-

bers darzulegen, dass bei Abwägung aller Umstände eine höhere Wahrscheinlich-

keit dafür spricht, dass ein anderes von ihr oder ihm glaubhaft gemachtes Motiv 

für die unterschiedliche Behandlung ausschlaggebend war. Von der B-GBK war 

also die Begründung des BMaA für die gegenständliche Personalentscheidung im 

Hinblick auf die Sachlichkeit zu prüfen.  

 

Das BMaA argumentiert die „Nachbeset zung“ des Arbeitsplatzes von A mit dem 

Rotationsprinzip, was für die B-GBK schon deshalb nicht nachvollziehbar ist, da 

im gegenständlichen Fall weder eine Versetzung noch eine Dienstzuteilung zu 

einer anderen Dienststelle vorgenommen worden ist.  

Vor ihrer Schwangerschaft hat A 16 Jahr e hindurch denselbe n Arbeitsplatz inne-

gehabt. Herr ... wurde als „Vertretung für A“ eingesetzt, da diese im Zusammen-

hang mir ihrer Schwangerschaft längere Zeit vom Dienst abwesend war, und 

zwar von … auf Urlaub, von … im Kranke nstand und vom … freigestellt nach dem 

MSchG. Nach Beendigung der Schwangersch aft, die der Dienstbehörde mit … zur 

Kenntnis gelangt ist, war A wieder im Krankenstand und auf Urlaub. Am … hat 

sie den Dienst wieder angetreten, und er st am … wurde Herr ... – mit Wirksam-

keit … – … zugeteilt. Auch aus diesem Grund ist die ins Treffen geführte Anwen-

dung des Rotationsprinzips nicht glaubwürdig.  

Zum Hinweis in der schriftlichen Stell ungnahme des BMaA, dass im auswärtigen 

Dienst sogar die Zuweisung eines niedriger bewerteten Arbeitsplatzes zulässig sei 

und zum Vorbringen von DG, A habe keinen Rechtsanspruch auf ihren ursprüng-

lichen Arbeitsplatz gehabt, wird angemerkt,  dass die B-GBK nicht zu prüfen hat, 

ob die einschlägigen Bestimmungen des VBG (oder anderer Dienstrechtsgesetze) 

eingehalten wurden, sondern ob die Vorgangsweise einer Behörde gegen das B-

GlBG verstößt. Es ist durchaus nicht so, dass durch die korrekte Anwendung des 

VBG - quasi automatisch - ein Verstoß gegen das B-GlBG ausgeschlossen ist. -

Das B-GlBG normiert das Verbot von Diskriminierungen aus bestimmten Grün-
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den, ua aufgrund des Geschlechtes. Eine Diskriminierung aus diesem Grund ist 

dann gegeben, wenn – ungeachtet der Einhaltung von anderen dienstrechtlichen 

Vorschriften – eine Benachteiligung aus einem geschlechtsspezifischen Grund 

erfolgt.  

Seitens des Dienstgebers konnte nicht da rgelegt werden konnte, dass A auch 

ohne den Umstand der Schwangerschaft einen anderen Arbeitsplatz zugewiesen 

und Herr ... ihren Arbeitsplatz … bekommen hätte. Der Nachteil, den A durch ihre 

Schwangerschaft erfahren hat, nämlic h auf ihrem neuen Arbeitsplatz unter 

schlechteren Bedingungen arbeiten zu müssen, beruht eindeutig auf einem ge-

schlechtsspezifischen Umstand.  

Die B-GBK kommt daher zu dem Ergebnis, dass die Zuteilung von A zum ... eine 

Diskriminierung aufgrund des Geschlechtes gemäß § 4 Z 6 B-GlBG darstellt.  

 

Empfehlungen:  

1.  Dem BMaA wird empfohlen, A einen Arbeitsplatz zuzuweisen, der ihrem 

früheren Arbeitsplatz entspricht.  

2.  Dem BMaA wird weiters empfohlen, den Führungskräften das B-GlBG nä-

her zu bringen und sie für die Thematik der Gleichbehandlung und Frauen-

förderung zu sensibilisieren.  

 

 

Wien, am im Oktober 2006 


